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flrakttfdje fintier für bie Périmait
mit befonberer 33erütffid)tigung ber

®unft im &attbmerf.
herausgegeben unter SJÎittuirfung fdjioeiserifcper

ftunftfjanbtuerïer unb Xedjntfer
uon putter #enn-golbingljmtfen.

(Orptt ffir bit offbiellen fjublikaimicu be® Sdjuiri}. ©eottbmmtu.
Offizielles unb oMtgatorifdjeé Organ beS Staig. ©(fcmieôe* uni) SBagucrmeifterbereiné.

(îrfcpeint je ®onner'?tag8 unb îoftet per Semefter gr. B. 60, per 3apt gr. 7. 20.
Snferate 20 ©8. per lfpaltige fßetitjeile, bet größeren Stufträgen

entfpredjenben Stabatt.

be« 11. 3nnt 1903.

Übte «tandre §<*r$e war,
Ütirfr «Jt» erft Pann, «renn grâli'r* bimnen, War.

Sdjnteij. $ewerBeuern«

2)ie SDelcgiertenUerfamm*
lung be§ fd)tuei§erifc£)ert ©c*
werbeüereinS in Sfjitr, 176
Sftanu ftarf, fafjte folgenbe
S3ef(^)lüffe: ©olotburn xfi

näcbfter SSerfammlungSort.
93ei biefern Slnlaff foß ba§ 25jährige gubiläum

bes 33erein§ einfach gefeiert werben. Slfe Vorort wirb
33ern beftätigt, @ä) ei beg g er als fßräfibent.

Boo§ 3egber referierte über baS 33unbeSgefefj
betreffenb 33erfürjuug ber Strbeit an ©amStagen unb
über ®ewerbegefe|gebung, auf ©ruttb einer finquete in
ben ©eftionen, Stblebnung beS erfteren, ttttb görberttng
bes ©ewerbewefenS buret) ben 33uttb befürwortenb.
fRacb intereffanter Sisfuffion würbe folgenbe fombiniertb
9îefolution angenommen: „2)ie Berfürguttg ber
SlrbeitSjeit an ©amStagen mürbe, foweit §anb=
Werf unb ©ewerbe in Betraft fallen, fowot)l in ber

Slbftimmung ber ©eftionen, als buret) bie ®etegierten-
berfammtung als eine Söfung bezeichnet, bie in ber
braftifetjeu Ausführung gu ben größten ©ctjnuerigfeiten
führen unb ben Sftuf beS gabrifgefepS gefäbrben würbe.
®er 3entraIborftanb wirb bat)er eingetaben, ueuerbingS
baljin gu wirfen, baff in bie BunbeSüerfaffurtg ein @e=

foerbeartifet aufgenommen wirb, auf ©rititb beffen eine
faiweijertfc^e ©ewerbeorbuung auszuarbeiten ift,

welche neben Bestimmungen über 3Irbeiterfcf)u|, nament*
tid) autï) fotetje gur ©ewerbeförberung enthält." —
Betreffenb ßetjrlingSprüfungen unb beSBorgehenS
gegen bie AbgablungSgefchäfte würbe ber 33orftaub ein*
gelaben, bie fragen im Auge gu bet)alten. — ®er
Borftanb würbe beftätigt; für ben bemiffionierenbeit
23ogt=33afel 3oft ®aboS gewägt.

lîcvlmnïi'iujcrcit.
^imnterleuteftreif itt SBcrit. 9?adb&em in güridh 5er

3immerleuteftreif beenbigt unb [ich bie AuSftänbifchen
wieber unter ben alten Bèbingungen gur Arbeit begeben
haben, finb bis je£t ade llnterbanblungen im gimmer*
leuteftreif in Bern erfolglos geblieben. Am Dienstag
Bormittag ifi ber ißräfiöent ber ©treiffommiffion gu
fRegierungSrat goliat gelaben worben, um einen 33er*

mittlungSoerfudj gu befprechen. goliat erflärte, baff,
wenn bie Arbeiter auf iprer gorberung Oon 48 bis
55 fits, ©tgnbenlobn üect)arren, bie gefamte SOÎeifter*
fdbaft beS BaühanbwerfeS auf nädjften ©amStag ihren
Slrbeiter fünbtgen werbe. ®er 33ertreter ber Slrbeiter*
fdpaft erflärte, bafj bie gimmerleute auf ibrer gorberung
beharren werben, gumal ba bereits 13 SReifter bie gor*
berung jugeftanben hoben. Slm 9îa(bmittag fanb bann
eine ftarf befugte ©treifberfammlung ftatt, bie mit
©inftimmigfeit beftbloB, trofe ber angebrobten ©eneral*
auSfperrung im Baugewerbe an ihren gorberungen
fefijubolten.
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Zürich, de« It Juni ltSVS

Mio ««bedeutend manche Sorge war,
Mied ««s erst dann, me«« groß're komme«, klar.

Schweiz. Kewerveverein

Die Delegierteuversamm-
lung des schweizerischen Ge-
werbevereins in Chur, 176
Mann stark, faßte folgende
Beschlüsse: Solothurn ist
nächster Versammlungsort.

Bei diesem Anlaß soll das 25jährige Jubiläum
des Vereins einfach gefeiert werden. Als Vorort wird
Bern bestätigt, Scheid egg er als Präsident.

Boos-Jegher referierte über das Bundesgesetz
betreffend Verkürzung der Arbeit au Samstagen und
über Gewerbegesetzgebung, auf Grund einer Enquete in
den Sektionen, Ablehnung des ersteren, und Förderung
des Gewerbewesens durch den Bund befürwortend.
Nach interessanter Diskussion wurde folgende kombinierte
Resolution angenommen: „Die Verkürzung der
Arbeitszeit an Samstagen wurde, soweit Hand-
werk und Gewerbe in Betracht fallen, sowohl in der

Abstimmung der Sektionen, als durch die Delegierten-
Versammlung als eine Lösung bezeichnet, die in der
Praktischen Ausführung zu den größten Schwierigkeiten
führen und den Ruf des Fabrikgesetzes gefährden würde.
Der Zentralvorstand wird daher eingeladen, neuerdings
dahin zu wirken, daß in die Bundesverfassung ein Ge-
Werbeartikel aufgenommen wird, auf Grund dessen eine
schweizerische Gewerbeordnung auszuarbeiten ist,

welche neben Bestimmungen über Arbeiterschutz, nament-
lich auch solche zur Gewerbeförderung enthält." —
Betreffend Lehrlingsprüfungen und des Vorgehens
gegen die Abzahlungsgeschäfte wurde der Vorstand ein-
geladen, die Fragen im Auge zu behalten. — Der
Vorstand wurde bestätigt; für den demissionierenden
Vogt-Basel J o st-DavoS gewählt.

Uerbandswesen.
Zimmerleutestreik in Bern. Nachdem in Zürich der

Zimmerleutestreik beendigt und sich die Ausständischen
wieder unter den alten Bedingungen zur Arbeit begeben
haben, sind bis jetzt alle Unterhandlungen im Zimmer-
leutestreik in Bern erfolglos geblieben. Am Dienstag
Vormittag ist der Präsident der Streikkommission zu
Regierungsrat Joliat geladen worden, um einen Ver-
mittlungsversuch zu besprechen. Joliat erklärte, daß,
wenn die Arbeiter auf ihrer Forderung von 48 bis
55 Cts. Stqndenlohn verharren, die gesamte Meister-
schaff des Äauhandwerkes auf nächsten Samstag ihren
Arbeiter kündigen werde. Der Vertreter der Arbeiter-
schaff erklärte, daß die Zimmerleute auf ihrer Forderung
beharren werden, zumal da bereits 13 Meister die For-
derung zugestanden haben. Am Nachmittag fand dann
eine stark besuchte Streikversammlung statt, die mit
Einstimmigkeit beschloß, trotz der angedrohten General-
aussperrung im Baugewerbe an ihren Forderungen
festzuhalten.



166 SHttftï. fdftneij. §<mbt».=3eitmt(} (Organ für bte offiziellen ißubltfationett beS ©cfjroei^er. ©eroerbeoereinS) dir. 11

35ie ©enetalberfammluitg be? 33aubanb
mecfet:metfteE=58et;battbe? in Sern uitb Um
gebung bat äRittmocb obettb mit 118 gegen 3 Stimmen
bon 123 anmefenben SDÎifgliebecn befcbloffen, am ©am?»
tag ben 6. Sunt allen Arbeitern, ob im $adjt>erein ober
nicht, auf 14 £age gu fünben, fobag auf 21. 3uni
eine allgemeine Sperrung eintritt. ®ie 93er»

fammlung bat fidj mit ben 3'tnmermeiftern folibarifdb
erflärt. @? ift bie? ba? erfte SDÎal, bag in ber ©djmeig
eine folche SDÎagregel ergriffen toirb, fagt bie „©chmeig.
©cbceinergeitung".

3mit Serner gimmerleutenftreif. ®rud erzeugt
©egenbrud. Sie|ten Samêtag tourbe girîa 2500 Sau»
arbeitern in Sern auf 14 Sage gefünöet unb al?bann
beginnt bie allgemeine Sperrung. ©ämtliche SReifter
ber Saugemerbe in Sern erWären fidEj hierin folibariftb-
35a bie Zimmerarbeiten nicht geliefert mürben, fönnen
bie anbern Sauarbeiten felbftberfiänblich auch nidbt
meiter geführt merben. Sobann fotlen bie Arbeiter
gegmungen merben, oon [ich au? bie fremben SÖSübler
unb §e|er au? ibren ffteiben gu entfernen, ma? roobl
gefcbeben mirb, menn bte SerbienftqueHe gänglich Oer»

fiegt unb nur burch bieg Sftabifalmittel mieber gum
fliegen gebracht merben !ann.

3um St. ©aller SDtalerfireiï. ÜRachträgliche? bon
ber grogen ißroteftberfammlung ber arbeitenben SCTialec

im „Schübengarten". ®ie 148 Slnmefenben begegneten
etnfiimmig ben SJtalerftreif al? einen ©emaltaft ber
Drganifation unb tonftatierten, bag bi? bato gelernte
äRaler bei einigermagen orbentlicber Seiftung über 52
Etappen berbienten, fobag burch biefen Streif bie unge»
lernten Slrbeiter über ibre Seiftung begablt merben
füllten. 3)er £ag ber Streifenben gegen bte Slrbeiten»
ben fommt fo gum 2lu?brud, bag bie ißoligei fogar be?
Sonntag? bie Slrbeitenben oor Snfulten befehlen mug.
Sergangenen Sonntag mürben 5 SDÎann bon 4 Strei»
fenben bon einer Sßirtfchaft gur anbern mit @cbmäb=
ungen berfolgt ; mie e? bann gu $ätlichfeiten fam unb
meldger Auflauf unb ÄrarnaU ftattfanb, haben bie
îage?blâtter bereit? berichtet.

3ur gübrung ber ®enoffenfchaft?malerei
merben bie Streifenben fchon ein paar gelernte üftaler
au? bem 9lu?lanb fommen laffen müffen.
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Die Generalversammlung des Bauhand-
werkermeister-Verbandes in Bern und Um-
gebung hat Mittwoch abend mit 118 gegen 3 Stimmen
von 123 anwesenden Mitgliedern beschlossen, am Sams-
tag den 6. Juni allen Arbeitern, ob im Fachverein oder
nicht, auf 14 Tage zu künden, sodaß auf 21. Juni
eine allgemeine Sperrung eintritt. Die Ver-
sammlung hat sich mit den Zimmermeistern solidarisch
erklärt. Es ist dies das erste Mal, daß in der Schweiz
eine solche Maßregel ergriffen wird, sagt die „Schweiz.
Schreinerzeitung".

Zum Berner Zimmerleutenstreik. Druck erzeugt
Gegendruck. Letzten Samstag wurde zirka 2500 Bau-
arbeitern in Bern auf 14 Tage gekündet und alsdann
beginnt die allgemeine Sperrung. Sämtliche Meister
der Baugewerbe in Bern erklären sich hierin solidarisch.
Da die Zimmerarbeiten nicht geliefert wurden, können
die andern Bauarbeiten selbstverständlich auch nicht
weiter geführt werden. Sodann sollen die Arbeiter
gezwungen werden, von sich aus die fremden Wühler
und Hetzer aus ihren Reihen zu entfernen, was wohl
geschehen wird, wenn die Verdienstquelle gänzlich ver-

siegt und nur durch dies Radikalmittel wieder zum
Fließen gebracht werden kann.

Zum St. Galler Malerstreik. Nachträgliches von
der großen Protestversammlung der arbeitenden Maler
im „Schützengarten". Die 148 Anwesenden bezeichneten
einstimmig den Malerstreik als einen Gewaltakt der
Organisation und konstatierten, daß bis dato gelernte
Maler bei einigermaßen ordentlicher Leistung über 52
Rappen verdienten, sodaß durch diesen Streik die unge-
lernten Arbeiter über ihre Leistung bezahlt werden
sollten. Der Haß der Streikenden gegen die Arbeiten-
den kommt so zum Ausdruck, daß die Polizei sogar des
Sonntags die Arbeitenden vor Insulten beschützen muß.
Vergangenen Sonntag wurden 5 Mann von 4 Strei-
kenden von einer Wirtschaft zur andern mit Schmäh-
ungen verfolgt; wie es dann zu Tätlichkeiten kam und
welcher Auflauf und Krawall stattfand, haben die
Tagesblätter bereits berichtet.

Zur Führung der Genossenschastsmalerei
werden die Streikenden schon ein paar gelernte Maler
aus dem Ausland kommen lassen müssen.
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Gas-, Hasser- und Sanitäre Artikel en gros. tf03 *>6
Vaêler 3lr6eiterbctteguttfl. 2lm Freitag 9ia#mittag

feint» unter öem Surfit} bon VegicrunqSrat 2ßullf#lcgcr
bic (SinigungSberhaublung in bem Äonflifte gn)if#eu
ben ißar fett bo ben legem uitb beu gabrifauten ftatt,
wo,511 jebe ber beibcu ißarteicu oicr Vertreter eutfanbte.
©eit balb einem Qafirc ift bicie öofjitbeiuegiing tin Sange.
Ser Vcrbaub fc£jiuc.^,crtfcï)er fßavfcttericn batte bef#l_offen,
bie Slfforbanföhe ber Vobculeger roefentli# 311 rebugieren
nnb er legte ben Arbeitern einen bezüglichen Sarif bor.
Sic organifieiteu ^arfettbobcnleger roeigerten fi#, ben

rebugierteu Sarif anzunehmen nnb cS tarn giuifcbjen ben

Parteien 311 mieberholten Untcrhanblungen, bic in an»
berc 1 ©#roci,yrftäbtcn fcb)on lange 311 einem für bic

Slrbeiter günftigen ?lbf#(uffc geführt haben. 0îuu ift
nuch in Vafci eine friebli#c Vereinigung guftanbe gc»

fommen, bie alten Slfforbprcifc bleiben in bisheriger
SBeife aufrecht erholten uub bie über eine pirata ber»

hängte Sperre ift 00m heutigen Sage an aufgehüben.
Sie getroffenen Vereinbarungen hoben auf bier Söhre
Sultigf'eit.

IfcrJilstcfcciieö-
SBidjtiger ßntfchetb in einem UnfalleutfchäbipttflS'

brojeh bur# bas Vaöler aippeHattonêgericht. Ser 9JJa»

i#inifi S3. arbeitete in einer VaSler me#onif#en Schrein»
erci an einer mit Sampf betriebenen .girfularfäge. Ser
@ef#äftSi:#aber hotte für tiefe Säge im Sluguft 1902
eine neue @#uhborri#tung fommen laffen, beftchenb
in einer SIrt SJtantcl über ber Säge mit einem fogen.
Spaltfeit, ioel#er auf ber ben Slrbeitenben abgeroenbeteu
Seite in ben bur# bie Säge gefçhnittenen ©palt beS

biirchgcfchobeiien föolgeS eintritt; tiefer ©paltfeil ift am
Sägetif# mit ®#raubeu befeftigt. 33er 34jährige S3;

herleite fi# an ber ©äge, inbem er augglitt unb mit
oer rechten £>anb in bie ©äge geriet. @r berlor ba=

bur# am Säumen baS borbere @5licb, am Zeigefinger

einen SEeil beS borberften ©liebes unb am DJfittelfiitger
DaS giueitc unb tritte @lieb. Sie bauerube (SrioerbS»
einbuhe, roclche biefe Verlegungen 31er fyolge haben, mar
bon ißrof. ^ilbebraub auf 40 ißrogent gef#äbt morben.
Siefen @#aben flagte V. im Slrmenre#t ein, iubem er
bom ®ef#äftSinhaber eine ®ittj#äbiguug bon 5500 $r.
forberte. Sei beflagtc prinzipal anerfannte hieb011
einen S3etrag bon ruub 2000 fÇr., berioeigerte aber jebe
meitergeheube Za£)lungSpfli#t, inbem er geltcub ma#te,
V. fei felbft am Unfälle fdjitlb, weil er bie @#r#bor»
borri#tung ni#t gebraucht höbe. Ser Kläger rooïïte
bicS jebo# nicht gelten laffen, lueil bie @#i#borri#tung
mangelhaft fei uub nie gebraucht tnerbc, felbft nicht
unter ben fingen beS SKeifterS uub feines Vorarbeiters.

Sie @cric£)te hoben biefe ffrogc beS ©elbftberfdhulbenS
in berf#ieb.nem ©inne beautmortet. SaS Zibilgeri#t
nahm 011, cS liege fein fol#eS Verf#ulben bor. Senn
ber 9Ji#tgebrau# einer @#uhborri#tuug allein genügt
ni#t, um ben §aftpfli#tanfpru# auS3uf#liehcn. ®s
muffe bielmehr eine beftimmte ^ohrläffigfcit im 9fi#t=
gebrauch feftgeftellt fein. Sm borliegenben galle habe
es fi# um eine neue Vorrichtung gchoubelt, beren
f#ü|enbe @igenf#aften bem V. nicht bMig gur ©ein#»
heit geroorben ivareu unb beren Verrocnbung bom ißrin»
gipal nicht mit ber nötigen Autorität ergioungeu rourbe.
Sie grocite Snftang bagegen urteilte ftrenger unb roieS
bie fêlage, fotucit fie iti#t auerfannt mar, ab. SaS
Urteil fagt, baS Verholten beS ßlagerS fei ein berart
f#ulbl)afteS, bah bie f#roereit folgen beSfelben roefent»

Ii# ihm gur Saft fallen. SlßerbingS liegt eS in ber 9îa»

tur ber ©ache, bah bas Arbeiten mit einer ©#uj}bor»
richtung regelmähig unbequem unb für ben raf#cn
Fortgang ber Sirbett nicht förberlictj ift, unb baljer finb
b e Slrbeiter bon bornhereiu gegen fol#e Vorrichtungen
eingenommen unb fu#en fie fi# ihrer gn entlebigen,
mie fie fönnen. Slber baS berechtigt fie nicht, na#
eigenem ©utbünfen barüber gu entf#eiben, ob fie fie
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Basler Arbeiterbewegung. Am Freitag Nachmittag
fand unter dem Vorsitz Von Regierungsrat Wullschlcger
die Einignngsverhandlnng in dem Konflikte zwischen
den Parkett do den legern und den Fabrikanten statt,

wozu jede der beiden Parteien vier Vertreter entsandte.
Seit bald einem Jahre ist dieie Lohnbewegung im Gange.
Der Verband schweizerischer Parketterien hatte beschlossen,

die Akkordansätze der Bodenleger wesentlich zu reduzieren
und er legte den Arbeitern einen bezüglichen Tarif vor.
Die organisierten Parkettbodenleger weigerten sich, den

reduzierten Tarif anzunehmen und es kam zwischen den

Parteien zu wiederholten Unterhandlungen, die in an-
deren Schweiz rstädten schon lange zu einem für die

Arbeiter günstigen Abschlüsse geführt haben. Nun ist

auch in Basel eine friedliche Vereinigung zustande ge-
kommen, die alten Akkordpreise bleiben in bisheriger
Weise aufrecht erhalten und die über eine Firma ver-
hängte Sperre ist vom heutigen Tage an aufgehoben.
Die getroffenen Vereinbarungen haben alls vier Jahre
Gültigkeit.

Verschiedenes.
Wichtiger Entscheid in einem Unfallentschädigungs-

Prozeß durch das Basler Appellationsgericht. Der Ma-
lchinist B. arbeitete in einer Basler mechanischen Schrein-
rrei an einer mit Dampf betriebenen Ziràlarsâge. Der
Geschäftsinhaber hatte für diese Säge im August 1909
eine neue Schutzvorrichtung kommen lassen, bestehend
in einer Art Mantel über der Säge mit einem sogen.
Spaltkeil, welcher auf der den Arbeitenden abgewendeten
Seite in den durch die Säge geschnittenen Spalt des
durchgeschàiwn Holzes eintritt; dieser Spaltkeil ist am
Sägetisch mit Schrauben befestigt. Der 34jährige B-
verletzte sich an der Säge, indem er ausglitt und mit
oer rechten Hand in die Säge geriet. Er verlor da-
durch am Daumen das vordere Glied, am Zeigefinger

einen Tell des vordersten Gliedes und am Mittelfinger
das zweite und dritte Glied. Die dauernde Erwerbs-
einbüße, welche diese Verletzungen zur Folge haben, war
von Prof. Hildebrand ans 40 Prozent geschätzt worden.
Diesen Schaden klagte B. im Armenrecht ein, indem er
vom Geschäftsinhaber eine Entschädigung von 5500 Fr.
forderte. Der beklagte Prinzipal anerkannte hievon
einen Betrag von rund 2000 Fr., verweigerte aber jede
weitergehende Zahlungspflicht, indem er geltend machte,
B. sei selbst am Unfälle schuld, weil er die Schntzvor-
Vorrichtung nicht gebraucht habe. Der Kläger wollte
dies jedoch nicht gelten lassen, weil die Schutzvorrichtung
mangelhaft sei und nie gebraucht werde, selbst nicht
unter den Augen des Meisters und seines Vorarbeiters.

Die Gerichte haben diese Frage des Selbstverschnldens
in verschied.nem Sinne beantwortet. Das Zivilgericht
nahm an, es liege kein solches Verschulden vor. Denn
der Nichtgebrauch einer Schutzvorrichtung allein genügt
nicht, um den Haftpflichtanspruch auszuschließen. Es
müsse vielmehr eine bestimmte Fahrlässigkeit im Nicht-
gebrauch festgestellt sein. Im vorliegenden Falle habe
es sich um eine neue Vorrichtung gehandelt, deren
schützende Eigenschaften dem B. nicht völlig zur Gewiß-
heit geworden waren und deren Verwendung vom Prin-
zipal nicht mit der nötigen Autorität erzwungen wurde.
Die zweite Instanz dagegen urteilte strenger und wies
die Klage, soweit sie nicht anerkannt war, ab. Das
Urteil sagt, das Verhalte«? des Klägers sei ein derart
schuldhaftes, daß die schweren Folge«? desselben wesent-
lich ihm zur Last fallen. Allerdings liegt es in der Na-
tur der Sache, daß das Arbeiten mit einer Schntzvor-
richtung regelmäßig unbequem und für den raschen
Fortgang der Arbeit nicht förderlich ist, und daher sind
d e Arbeiter vo«? vornherein gegen solche Vorrichtungen
eingenommen und suchen sie sich ihrer zu entledigen,
«nie sie können. Aber das berechtigt sie nicht, nach
eigenem Gutdünken darüber zu entscheiden, ob sie sie
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